
Ausschreibung für Honorarkräfte – Staatliche Regelschule Niedersachswerfen 
 
 
1. Zu besetzende Bereiche 
Für ein außerunterrichtliches Bewegungs- und Sportangebot sucht die Regelschule Niedersachswerfen 
eine Honorarkraft zur Gestaltung einer wöchentlichen Arbeitsgemeinschaft in der Turnhalle. Inhaltli-
che Schwerpunkte können u. a. allgemeine Fitness, Koordination, Ballspiele, Team- und Bewegungs-
spiele oder sportartbezogene Grundtechniken sein. Das konkrete Konzept wird mit der Schulleitung 
abgestimmt. 
 
2. Wer sich bewerben kann 
Bewerbungen sind möglich von Personen, die laut Positivliste der Durchführungsbestimmungen zum 
Schulbudget eingesetzt werden können, insbesondere: 
– Personen mit Qualifikationen im sportlichen Bereich (Übungsleiter, Trainer) 
– Lehrkräfte im Ruhestand oder ohne aktuelles Beschäftigungsverhältnis im Freistaat Thüringen 
– Studierende (Sport, Pädagogik u. ä.) 
– Personen mit pädagogischen, sportpädagogischen oder therapeutischen Berufsabschlüssen 
– Personen mit Jugendleiter- oder Übungsleitercard 
– Fachkundige Personen mit einschlägigen Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit 
 

3. Rahmenvorgabe 
Das Angebot sollte für 90 Minuten nach Unterrichtsschluss (ab ca. 13:15 Uhr) in der Turnhalle der 
Regelschule Niedersachswerfen stattfinden. Beginn einer AG ist jeweils zum Schuljahres- und Schul-
halbjahresbeginn möglich. Ferienzeiten und unterrichtsfreie Tage bleiben unberücksichtigt. 
 

4. Voraussetzungen 
Die Honorarkraft muss folgende Bedingungen erfüllen: 
– Nachweis einer geeigneten fachlichen Qualifikation im sportlichen oder pädagogischen Bereich 
– Bereitschaft zur eigenständigen Planung und Durchführung der Maßnahme 
– Einhaltung schulischer Vorgaben zu Aufsicht, Sicherheit und Verhalten in der Sporthalle 
– Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG (nicht älter als sechs 
Monate), sofern die Tätigkeit nicht ausschließlich in Anwesenheit schulischen Personals erfolgt 
– Nachweis des Masernschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz 
– Fähigkeit zur verlässlichen Durchführung der Termine während des gesamten Schuljahres 
 

5. Vergütung 
Die Vergütung erfolgt nach der Honorarordnung des ThILLM (Fassung vom 17. Juli 2023), üblicher-
weise mit 20 € pro Zeiteinheit. Eine Zeiteinheit umfasst 45 oder 60 Minuten; sämtliche Nebenkosten 
sind darin enthalten. Abweichungen von der Regelsatzhöhe bedürfen einer schriftlichen Begründung 
und gesonderten Zustimmung durch das Staatliche Schulamt. 
 

6. Bewerbungsverfahren 
Interessierte Personen reichen ihre Bewerbung mit kurzem Tätigkeitsprofil und Qualifikationsnachwei-
sen bei der Schulleitung der Regelschule Niedersachswerfen ein. Der Vertragsbeginn wird in Absprache 
mit der Schulleitung unter der Maßgabe der vollständigen Vorlage aller Dokumente und Bestätigung 
des Staatlichen Schulamtes Westthüringen festgelegt. Die Auswahl erfolgt nach den Vorgaben der 
Durchführungsbestimmungen zum Schulbudget. 
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